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1. Allgemeines 
1.1 Nachfolgende Bedingungen regeln das 
zwischen der AL Kompass GmbH, 
Merkenicher Straße 123, 50735 Köln,  
(nachfolgend „AL Kompass“ oder 
„Auftragnehmer“ genannt) und dem 
Vertragspartner (nachfolgend „Partner“ 
oder „Auftraggeber“ genannt) begründete 
Vertragsverhältnis hinsichtlich der Verar- 
beitung personenbezogener Daten durch 
AL Kompass im Auftrag des Partners als 
Auftraggeber im Sinne des Art. 4 Nr. 8 
und Art. 28 der Verordnung (EU) 
2016/679 – Datenschutz-Grundverord-
nung (nachfolgend „DSGVO“ genannt). 
1.2 Die Bestimmungen dieser Vereinba- 
rung regeln die Rechte und Pflichten der 
Parteien im Zusammenhang mit der Ver- 
arbeitung personenbezogener Daten. So- 
fern in dieser Vereinbarung der Begriff 
„Datenverarbeitung“ oder „Verarbeitung“ 
(von Daten) benutzt wird, wird die Defini- 
tion der „Verarbeitung“ i.S.d. Art. 4 Nr. 2 
DSGVO zugrunde gelegt. 
2. Gegenstand des Auftrags 
2.1 Der Gegenstand der Verarbeitung, Art 
und Zweck der Verarbeitung, die Art der 
personenbezogenen Daten und die Kate- 
gorien betroffener Personen sind in Ziffer 
19. festgelegt. 
2.2. Die Daten fallen bei der Verwendung 
der in Ziffer 19. genannten Leistungen 
und/oder Produkte der AL Kompass an, 
soweit der Partner ein Vertragsverhältnis 
über eine der dort bezeichneten 
Leistungen und/oder Produkte mit AL 
Kompass eingegangen ist. 
3. Rechte und Pflichten des Partners 
3.1 Der Auftraggeber ist Verantwortlicher 
i.S.d. Art. 4 Nr. 7 DSGVO für die Verarbei- 
tung von Daten im Auftrag durch den Auf- 
tragnehmer. Dem Auftragnehmer steht 
nach Ziffer 4.6 das Recht zu, den Auftrag- 
geber darauf hinzuweisen, wenn eine sei- 
ner Meinung nach rechtlich unzulässige 
Datenverarbeitung Gegenstand des Auf- 
trags und/oder einer Weisung ist. 
3.2 Der Auftraggeber ist als Verantwortli- 
cher für die Wahrung der Betroffenen- 
rechte verantwortlich. Der Auftragnehmer 
wird den Auftraggeber unverzüglich dar- 
über informieren, wenn Betroffene ihre 
Betroffenenrechte gegenüber dem Auf- 
tragnehmer geltend machen. 
3.3 Der Auftraggeber hat das Recht, je- 
derzeit ergänzende Weisungen über Art, 
Umfang und Verfahren der Datenverarbei- 
tung gegenüber dem Auftragnehmer zu 
erteilen. Für Weisungen ist die Textform  
ausreichend. 
3.4 Regelungen über eine etwaige Vergü- 
tung von Mehraufwänden, die durch er- 
gänzende Weisungen des Auftraggebers 
beim Auftragnehmer entstehen, bleiben 
unberührt. 
Der Auftraggeber kann weisungsbe- 
rechtigte Personen benennen. Sofern wei- 
sungsberechtigte Personen benannt 
werden, werden diese dem Auftragneh- 
mer mitgeteilt (Textform ausreichend). 
Für den Fall, dass sich die mitgeteilten 
weisungsberechtigten Personen beim Auf- 
traggeber ändern, wird der Auftraggeber 
dies dem Auftragnehmer mindestens in 
Textform mitteilen. 

3.5 Der Auftraggeber informiert den Auf- 
tragnehmer unverzüglich, wenn er Fehler 
oder Unregelmäßigkeiten im Zusammen- 
hang mit der Verarbeitung personenbezo- 
gener Daten durch den Auftragnehmer 
feststellt. 
3.6 Für den Fall, dass eine Informations- 
pflicht gegenüber Dritten nach Art. 33, 34 
DSGVO oder einer sonstigen, für den Auf- 
traggeber geltenden gesetzlichen Melde- 
pflicht besteht, ist der Auftraggeber für 
deren Einhaltung verantwortlich. 
4. Allgemeine Pflichten der AL 

Kompass 
4.1 Der Auftragnehmer verarbeitet perso- 
nenbezogene Daten ausschließlich im 
Rahmen der getroffenen Vereinbarungen 
und/oder unter Einhaltung der ggf. vom 
Auftraggeber erteilten ergänzenden Wei- 
sungen. Ausgenommen hiervon sind ge- 
setzliche Regelungen, die den Auftrag-
nehmer ggf. zu einer anderweitigen 
Verarbeitung verpflichten. In einem 
solchen Fall teilt der Auftragsverarbeiter 
dem Auftraggeber diese rechtlichen Anfor- 
derungen vor der Verarbeitung mit, sofern 
das betreffende Recht eine solche Mittei- 
lung nicht wegen eines wichtigen öffentli- 
chen Interesses verbietet. Zweck, Art und 
Umfang der Datenverarbeitung richten 
sich ansonsten ausschließlich nach dieser 
Vereinbarung und/oder den Weisungen 
des Auftraggebers. Eine hiervon 
abweichende Verarbeitung von Daten ist 
dem Auftragnehmer untersagt, es sei 
denn, dass der Auftraggeber dieser 
schriftlich zugestimmt hat. 
4.2 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, 
die Datenverarbeitung im Auftrag nur in 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union 
(EU) oder des Europäischen Wirtschafts- 
raums (EWR) durchzuführen. 
4.3 Der Auftragnehmer sichert im Bereich 
der auftragsgemäßen Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten die vertrags- 
mäßige Abwicklung aller vereinbarten 
Maßnahmen zu. 
4.4 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, 
sein Unternehmen und seine Betriebsab- 
läufe so zu gestalten, dass die Daten, die 
er im Auftrag des Auftraggebers verarbei- 
tet, im jeweils erforderlichen Maß gesi- 
chert und vor der unbefugten 
Kenntnisnahme Dritter geschützt sind. 
Der Auftragnehmer wird Änderungen in 
der Organisation der Datenverarbeitung 
im Auftrag, die für die Sicherheit der Da- 
ten erheblich sind, vorab mit dem Auftrag- 
geber abstimmen. 
4.5 Der Auftragnehmer wird den 
Auftraggeber unverzüglich darüber 
informieren, wenn eine vom 
Auftraggeber erteilte Weisung nach 
seiner Auffassung gegen gesetzliche 
Regelungen verstößt. Der Auftrag-
nehmer ist berechtigt, die Durch- 
führung der betreffenden Weisung so- 
lange auszusetzen, bis diese durch den 
Auftraggeber bestätigt oder geändert 
wird. Sofern der Auftragnehmer 
darlegen kann, dass eine Verarbeitung 
nach Weisung des Auftraggebers zu 
einer Haftung des Auftragnehmers nach 
Art. 82 DSGVO führen kann, steht dem 
Auftragnehmer das Recht frei, die 
weitere Verarbeitung insoweit bis zu 
einer Klärung der Haftung zwischen den 

Parteien auszusetzen. 
4.6 Der Auftragnehmer wird die Daten, 
die er im Auftrag für den Auftraggeber 
verarbeitet, getrennt von anderen Daten 
verarbeiten. Eine physische Trennung ist 
nicht zwingend erforderlich. 
4.7 Der Auftragnehmer kann dem Auf- 
traggeber die Person(en) benennen, die 
zum Empfang von Weisungen des Auf- 
traggebers berechtigt sind. Sofern wei- 
sungsempfangsberechtigte Personen 
benannt werden, werden diese dem Auf- 
traggeber mitgeteilt (Textform ausrei- 
chend). Für den Fall, dass sich die 
mitgeteilten weisungsempfangsberechtig- 
ten Personen beim Auftragnehmer än- 
dern, wird der Auftragnehmer dies dem 
Auftraggeber mindestens in Textform 
mitteilen. 
5. Datenschutz von AL Kompass 
Bei AL Kompass bestehen betriebliche 
Regelungen, welche eine Verarbeitung 
personenbezogener Daten unter 
Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, 
den Bestimmungen der DSGVO, den 
Regelungen dieses Vertrages sowie 
etwaigen weiteren Weisungen des 
Auftraggebers gewährleisten, ohne dass 
derzeit ein Datenschutzbeauftragter 
bestellt ist. Sobald jedoch hierzu eine 
Verpflichtung aufgrund den Vorgaben der 
DSGVO und des BDSG besteht, wird AL 
Kompass umgehend einen 
Datenschutzbeauftragten bestellen und 
den Auftraggeber unverzüglich hierüber 
in Kenntnis setzten. 
6. Meldepflichten von AL Kompass 
6.1 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, 
dem Auftraggeber jeden Verstoß gegen 
datenschutzrechtliche Vorschriften oder 
gegen die getroffenen vertraglichen Ver- 
einbarungen und/oder die erteilten Wei- 
sungen des Auftraggebers, die im Zuge 
der Verarbeitung von Daten durch ihn 
oder andere mit der Verarbeitung 
beschäftigten Personen erfolgt ist, 
unverzüglich mitzuteilen. Gleiches gilt für 
jede Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten, die der 
Auftragnehmer im Auftrag des 
Auftraggebers verarbeitet. 
6.2 Ferner wird der Auftragnehmer den 
Auftraggeber unverzüglich darüber infor- 
mieren, wenn eine Aufsichtsbehörde nach 
Art. 58 DSGVO gegenüber dem Auftrag- 
nehmer tätig wird und dies auch eine Kon- 
trolle der Verarbeitung, die der 
Auftragnehmer im Auftrag des Auftragge- 
bers erbringt, betreffen kann. 
6.3 Dem Auftragnehmer ist bekannt, dass 
für den Auftraggeber eine Meldepflicht 
nach Artt. 33, 34 DSGVO bestehen kann, 
die eine Meldung an die Aufsichtsbehörde 
binnen 72 Stunden nach Bekanntwerden 
vorsieht. Der Auftragnehmer wird den 
Auftraggeber bei der Umsetzung der Mel- 
depflichten unterstützen. Der Auftragneh- 
mer wird dem Auftraggeber insbesondere 
jeden unbefugten Zugriff auf personenbe- 
zogene Daten, die im Auftrag des Auftrag- 
gebers verarbeitet werden, unverzüglich, 
spätestens aber binnen 48 Stunden ab 
Kenntnis des Zugriffs mitteilen. Die Mel- 
dung des Auftragnehmers an den Auftrag- 
geber muss insbesondere folgende 
Informationen beinhalten: 
• eine Beschreibung der Art der Verlet- 



Auftragsverarbeitungsvereinbarung nach Art. 32 DSGVO 

AVV, Ver. 1.0 Stand 01.03.2022) Seite 2 von 3 

 

 

zung des Schutzes personenbezogener 
Daten, soweit möglich mit Angabe der 
Kategorien und der ungefähren Zahl 
der betroffenen Personen, der be- 
troffenen Kategorien und der ungefäh- 
ren Zahl der betroffenen 
personenbezogenen Datensätze; 

• eine Beschreibung der von dem Auf- 
tragnehmer ergriffenen oder vorge- 
schlagenen Maßnahmen zur Behebung 
der Verletzung des Schutzes perso- 
nenbezogener Daten und gegebenen- 
falls Maßnahmen zur Abmilderung 
ihrer möglichen nachteiligen Auswir- 
kungen. 

7. Mitwirkungspflichten von AL 
Kompass 

7.1 Der Auftragnehmer unterstützt den 
Auftraggeber bei seiner Pflicht zur Beant- 
wortung von Anträgen auf Wahrnehmung 
von Betroffenenrechten nach Artt. 12-23 
DSGVO. Es gelten die Regelungen von Zif- 
fer 11. 
7.2 Der Auftragnehmer wirkt an der Er- 
stellung der Verzeichnisse von Verarbei- 
tungstätigkeiten durch den Auftraggeber 
mit. Er hat dem Auftraggeber die insoweit 
jeweils erforderlichen Angaben in geeig- 
neter Weise mitzuteilen. 
7.3 Der Auftragnehmer unterstützt den 
Auftraggeber unter Berücksichtigung der 
Art der Verarbeitung und der ihm zur Ver- 
fügung stehenden Informationen bei der 
Einhaltung der in Artt. 32-36 DSGVO ge- 
nannten Pflichten. 
8. Kontrollbefugnisse 
8.1 Der Auftraggeber hat das Recht, die 
Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften 
zum Datenschutz und/oder die Einhaltung 
der zwischen den Parteien getroffenen 
vertraglichen Regelungen und/oder die 
Einhaltung der Weisungen des Auftragge- 
bers durch den Auftragnehmer jederzeit 
im erforderlichen Umfang zu kontrollieren. 
8.2 Der Auftragnehmer ist dem Auftrag- 
geber gegenüber zur Auskunftserteilung 
verpflichtet, soweit dies zur Durchführung 
der Kontrolle im Sinne von Ziffer 8.1 er- 
forderlich ist. 
8.3 Der Auftraggeber kann eine Einsicht- 
nahme in die vom Auftragnehmer für den 
Auftraggeber verarbeiteten Daten sowie 
in die verwendeten Datenverarbeitungs- 
systeme und -programme verlangen. 
8.4 Der Auftraggeber kann nach vorheri- 
ger Anmeldung mit angemessener Frist 
die Kontrolle im Sinne von Ziffer 8.1 in der 
Betriebsstätte des Auftragnehmers zu den 
jeweils üblichen Geschäftszeiten vorneh- 
men. Der Auftraggeber wird dabei Sorge 
dafür tragen, dass die Kontrollen nur im 
erforderlichen Umfang durchgeführt wer- 
den, um die Betriebsabläufe des Auftrag- 
nehmers durch die Kontrollen nicht 
unverhältnismäßig zu stören. 
8.5 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, im 
Falle von Maßnahmen der Aufsichtsbe- 
hörde gegenüber dem Auftraggeber i.S.d. 
Art. 58 DSGVO, insbesondere im Hinblick 
auf Auskunfts- und Kontrollpflichten die 
erforderlichen Auskünfte an den Auftrag- 
geber zu erteilen und der jeweils zustän- 
digen Aufsichtsbehörde eine Vor-Ort- 
Kontrolle zu ermöglichen. Der Auftragge- 
ber ist über entsprechende geplante Maß- 
nahmen vom Auftragnehmer zu 

informieren. 
9. Unterauftragsverhältnisse 
9.1 Die Beauftragung von Unterauftrag- 
nehmern durch den Auftragnehmer ist nur 
mit Genehmigung des Auftraggebers in 
Textform zulässig, sofern bei Vertrags- 
schluss ein solches Unterauftragsverhält- 
nis nicht bereits bestand. Der Auftrag-
nehmer wird alle bereits zum Ver- 
tragsschluss im Sinne von Ziffer 2.2 
bestehenden Unterauftragsverhältnisse 
gemäß Ziffer 20.2 angeben. 
9.2 Der Auftragnehmer hat Unterauftrag- 
nehmer sorgfältig auszuwählen und vor 
der Beauftragung zu prüfen, dass dieser 
die zwischen Auftraggeber und Auftrag- 
nehmer getroffenen Vereinbarungen ein- 
halten kann. Der Auftragnehmer hat 
insbesondere vorab und regelmäßig wäh- 
rend der Vertragsdauer zu kontrollieren, 
dass der Unterauftragnehmer die nach 
Art. 32 DSGVO erforderlichen technischen 
und organisatorischen Maßnahmen zum 
Schutz personenbezogener Daten getrof- 
fen hat. Das Ergebnis der Kontrolle ist 
vom Auftragnehmer zu dokumentieren 
und auf Anfrage dem Auftraggeber zu 
übermitteln. 
9.3 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, 
sich vom Unterauftragnehmer bestätigen 
zu lassen, dass dieser einen betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten i.S.d. Art. 37 
DSGVO benannt hat. Für den Fall, dass 
kein Datenschutzbeauftragter beim Unter- 
auftragnehmer benannt worden ist, hat 
der Auftragnehmer den Auftraggeber hie- 
rauf hinzuweisen und Informationen dazu 
beizubringen, aus denen sich ergibt, dass 
der Unterauftragnehmer gesetzlich nicht 
verpflichtet ist, einen Datenschutzbeauf- 
tragten zu benennen. 
9.4 Der Auftragnehmer hat sicherzustel- 
len, dass die nach diesem Vertrag 
vereinbarten Regelungen und ggf. 
ergänzende Weisungen des Auftrag-
gebers auch gegenüber dem Unter-
auftragnehmer gelten. 
9.5 Der Auftragnehmer hat mit dem Un- 
terauftragnehmer einen Auftragsverarbei- 
tungsvertrag zu schließen, der den 
Voraussetzungen des Art. 28 DSGVO ent- 
spricht. Darüber hinaus hat der Auftrag- 
nehmer dem Unterauftragnehmer 
dieselben Pflichten zum Schutz personen- 
bezogener Daten aufzuerlegen, die zwi- 
schen Auftraggeber und Auftragnehmer 
festgelegt sind. Dem Auftraggeber ist der 
Auftragsdatenverarbeitungsvertrag auf 
Anfrage in Kopie zu übermitteln. 
9.6 Der Auftragnehmer ist ins-
besondere verpflichtet, durch vertrag-
liche Regelungen sicherzustellen, dass 
die Kontrollbefugnisse gemäß Ziffer 8. 
des Auftraggebers und von 
Aufsichtsbehörden auch gegenüber dem 
Unterauftragnehmer gelten und 
entsprechende Kontrollrechte von 
Auftraggeber und Aufsichtsbehörden 
vereinbart werden. Es ist zudem 
vertraglich zu regeln, dass der 
Unterauftragnehmer diese Kontroll-
maßnahmen und etwaige Vor-Ort-
Kontrollen zu dulden hat. 
9.7 Nicht als Unterauftragsverhältnisse 
i.S.d. Ziffern 9.1 bis 9.6 sind Dienstleis- 
tungen anzusehen, die der Auftrag-
nehmer bei Dritten als reine 

Nebenleistung in Anspruch nimmt, um die 
geschäftliche Tätigkeit auszuüben. Dazu 
gehören beispielsweise Reinigungs-
leistungen, reine Telekommunikations-
leistungen ohne konkreten Bezug zu 
Leistungen, die der Auftragnehmer für 
den Auftraggeber er- bringt, Post- und 
Kurierdienste, Trans- portleistungen, 
Bewachungsdienste. Der Auftragnehmer 
ist gleichwohl verpflichtet, auch bei 
Nebenleistungen, die von Dritten erbracht 
werden, Sorge dafür zu tragen, dass 
angemessene Vorkehrungen und 
technische und organisatorische 
Maßnahmen getroffen wurden, um den 
Schutz personenbezogener Daten zu 
gewährleis- ten. Die Wartung und Pflege 
von IT- System oder Applikationen stellt 
ein Un- terauftragsverhältnis und 
Auftragsverar- beitung i.S.d. Art. 28 
DSGVO dar, wenn die Wartung und 
Prüfung solche IT- Systeme betrifft, die 
auch im Zusammen- hang mit der 
Erbringung von Leistungen für den 
Auftraggeber genutzt werden und bei der 
Wartung auf personenbezogenen Daten 
zugegriffen werden kann, die im Auftrag 
des Auftraggebers verarbeitet werden. 
10. Vertraulichkeitsverpflichtung 
10.1 Der Auftragnehmer ist bei der Verar- 
beitung von Daten für den Auftraggeber 
zur Wahrung der Vertraulichkeit über Da- 
ten, die er im Zusammenhang mit dem 
Auftrag erhält bzw. zur Kenntnis erlangt, 
verpflichtet. Der Auftragnehmer verpflich- 
tet sich, die gleichen Geheimnisschutzre- 
geln zu beachten, wie sie dem 
Auftraggeber obliegen. Der Auftraggeber 
ist verpflichtet, dem Auftragnehmer etwa- 
ige besondere Geheimnisschutzregeln 
mitzuteilen. 
10.2 Der Auftragnehmer sichert zu, dass 
ihm die jeweils geltenden datenschutz- 
rechtlichen Vorschriften bekannt sind und 
er mit der Anwendung dieser vertraut ist. 
Der Auftragnehmer sichert ferner zu, dass 
er seine Beschäftigten mit den für sie 
maßgeblichen Bestimmungen des Daten- 
schutzes vertraut macht und zur Vertrau- 
lichkeit verpflichtet hat. Der 
Auftragnehmer sichert ferner zu, dass er 
insbesondere die bei der Durchführung 
der Arbeiten tätigen Beschäftigten zur 
Vertraulichkeit verpflichtet hat und diese 
über die Weisungen des Auftraggebers in- 
formiert hat.  
10.3 Die Verpflichtung der Beschäftigten 
nach Ziffer 10.2 sind dem Auftraggeber 
auf Anfrage nachzuweisen. 

11. Wahrung von Betroffenenrechten 
11.1 Der Auftraggeber ist für die Wahrung 
der Betroffenenrechte allein verantwort- 
lich. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, 
den Auftraggeber bei seiner Pflicht, An- 
träge von Betroffenen nach Artt. 12-23 
DSGVO zu bearbeiten, zu unterstützten. 
Der Auftragnehmer hat dabei insbeson- 
dere Sorge dafür zu tragen, dass die inso- 
weit erforderlichen Informationen 
unverzüglich an den Auftraggeber erteilt 
werden, damit dieser insbesondere seinen 
Pflichten aus Art. 12 Abs. 3 DSGVO nach- 
kommen kann. 
11.2 Soweit eine Mitwirkung des Auftrag- 
nehmers für die Wahrung von Betroffe- 
nenrechten - insbesondere auf Auskunft, 
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Berichtigung, Sperrung oder Löschung - 
durch den Auftraggeber erforderlich ist, 
wird der Auftragnehmer die jeweils erfor- 
derlichen Maßnahmen nach Weisung des 
Auftraggebers treffen. Der Auftragnehmer 
wird den Auftraggeber nach Möglichkeit 
mit geeigneten technischen und organisa- 
torischen Maßnahmen dabei unterstützen, 
seiner Pflicht zur Beantwortung von Anträ- 
gen auf Wahrnehmung von Betroffenen- 
rechten nachzukommen. 
11.3 Regelungen über eine etwaige Ver- 
gütung von Mehraufwänden, die durch 
Mitwirkungsleistungen im Zusammenhang 
mit Geltendmachung von Betroffenen- 
rechten gegenüber dem Auftraggeber 
beim Auftragnehmer entstehen, bleiben 
unberührt. 
12. Geheimhaltungsverpflichtung 
12.1 Beide Parteien verpflichten sich, alle 
Informationen, die sie im Zusammenhang 
mit der Durchführung dieses Vertrages er- 
halten, zeitlich unbegrenzt vertraulich zu 
behandeln und nur zur Durchführung des 
Vertrages zu verwenden. Keine Partei ist 
berechtigt, diese Informationen ganz oder 
teilweise zu anderen als den soeben ge- 
nannten Zwecken zu nutzen oder diese In- 
formation Dritten zugänglich zu machen. 
12.2 Die vorstehende Verpflichtung gilt 
nicht für Informationen, die eine der Par- 
teien nachweisbar von Dritten erhalten 
hat, ohne zur Geheimhaltung verpflichtet 
zu sein oder die öffentlich bekannt sind. 
13. Vergütung 
Die Vergütung des Auftragnehmers richtet 
sich abschließend nach dem im Sinne von 
Ziffer 2.2 eingegangen Vertragsverhältnis 
über die Bereitstellung von Leistungen 
und/oder Produkte der AL Kompass, in 
dessen Rahmen die Datenverarbeitung 
vorgenommen wird. 
14. Technische und organisatorische 
Maßnahmen zur Datensicherheit 
14.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich 
gegenüber dem Auftraggeber zur Einhal- 
tung der technischen und organisatori- 
schen Maßnahmen, die zur Einhaltung der 
anzuwendenden Datenschutzvorschriften 
erforderlich sind. Dies beinhaltet insbe- 
sondere die Vorgaben aus Art. 32 DSGVO. 
14.2 Der zum Zeitpunkt des Vertrags- 
schlusses im Sinne von Ziffer 2.2 beste- 
hende Stand der technischen und 
organisatorischen Maßnahmen ergibt sich 
aus den technischen und 
organisatorischen Maßnahmen des 
Auftragsnehmers (TOM). 
Die Parteien sind sich darüber einig, dass 
zur Anpassung an technische und rechtli- 
che Gegebenheiten Änderungen der tech- 
nischen und organisatorischen Maß- 
nahmen erforderlich werden können. We- 
sentliche Änderungen, die die Integrität, 
Vertraulichkeit oder Verfügbarkeit der 
personenbezogenen Daten beeinträchti- 
gen können, wird der Auftragnehmer im 
Voraus mit dem Auftraggeber abstimmen. 
Maßnahmen, die lediglich geringfügige 
technische oder organisatorische Ände- 
rungen mit sich bringen und die Integrität, 
Vertraulichkeit und Verfügbarkeit der per- 
sonenbezogenen Daten nicht negativ be- 
einträchtigen, können vom Auftrag- 
nehmer ohne Abstimmung mit dem Auf- 
traggeber umgesetzt werden. Der Auf- 

traggeber kann jederzeit auf Anfrage 
eine aktuelle Fassung der vom 
Auftragnehmer getroffenen technischen 
und organisatorischen Maßnahmen beim 
Auftragnehmer anfordern. 
14.3 Der Auftragnehmer wird die von ihm 
getroffenen technischen und organisatori- 
schen Maßnahmen regelmäßig und auch 
anlassbezogen auf ihre Wirksamkeit kon- 
trollieren. Für den Fall, dass es Optimie- 
rungs- und/oder Änderungsbedarf gibt, 
wird der Auftragnehmer den Auftraggeber 
informieren. 
15. Dauer des Auftrags 
15.1 Die Dauer des Auftrages erstreckt 
sich über die Laufzeit des Vertragsverhält- 
nisses im Sinne von Ziffer 2.2. 
15.2 Der Auftraggeber kann die Vereinba- 
rung über die Datenverarbeitung im Auf- 
trag im Wege vorliegender Regelungen 
jederzeit ohne Einhaltung einer Frist kün- 
digen, wenn ein schwerwiegender Verstoß 
des Auftragnehmers gegen die anzuwen- 
denden Datenschutzvorschriften oder ge- 
gen Pflichten aus diesem Vertrag 
vorliegt, der Auftragnehmer eine Weisung 
des Auf- traggebers nicht ausführen kann 
oder will oder der Auftragnehmer den 
Zutritt des Auftraggebers oder der 
zuständigen Aufsichtsbehörde vertrags-
widrig verweigert. 
16. Beendigung 
16.1 Nach Beendigung der Vereinbarung 
über die Datenverarbeitung im Auftrag im 
Wege vorliegender Regelungen hat der 
Auftragnehmer sämtliche in seinen Besitz 
gelangten Unterlagen, Daten und erstell- 
te Verarbeitungs- oder Nutzungsergeb- 
nisse, die im Zusammenhang mit dem 
Auftragsverhältnis stehen, nach Wahl des 
Auftraggebers an diesen zurückzugeben 
oder zu löschen. Sofern unter Berücksich- 
tigung aller Umstände des Einzelfalles und 
unter Abwägung der beiderseitigen Inte- 
ressen der Parteien eine Löschung vorzu- 
ziehen ist, erfolgt keine Rückgabe in 
vorgenanntem Sinne. Eine Löschung ist in 
geeigneter Weise zu dokumentieren. Et- 
waige gesetzliche Aufbewahrungspflichten 
oder sonstige Pflichten zur Speicherung 
der Daten bleiben unberührt. 
16.2 Der Auftraggeber hat das Recht, die 
vollständige und vertragsgemäße Rück- 
gabe und Löschung der Daten beim Auf- 
tragnehmer zu kontrollieren. Dies kann 
auch durch eine Inaugenscheinnahme 
der Datenverarbeitungsanlagen in der Be- 
triebsstätte des Auftragnehmers erfolgen. 
Die Vor-Ort-Kontrolle soll mit an-
gemessener Frist durch den Auftrag-
geber angekündigt werden. 
17. Zurückbehaltungsrecht 
Die Parteien sind sich darüber einig, 
dass die Einrede des 
Zurückbehaltungsrechts durch den 
Auftragnehmer i. S. d. § 273 BGB 
hinsichtlich der verarbeiteten Daten und 
der zugehörigen Datenträger ausge- 
schlossen wird. 
18. Sonstige Bestimmungen 
18.1 Sollte das Eigentum des 
Auftraggebers beim Auftragnehmer 
durch Maßnahmen Dritter (etwa durch 
Pfändung oder Beschlagnahme), durch 
ein Insolvenzverfahren oder durch 
sonstige Ereignisse gefährdet werden, 

so hat der Auftragnehmer den 
Auftraggeber unverzüglich zu infor- 
mieren. Der Auftragnehmer wird die 
Gläubiger über die Tatsache, dass es sich 
um Daten handelt, die im Auftrag 
verarbeitet werden, unverzüglich 
informieren. 
18.2 Für Nebenabreden ist die Schriftform  
erforderlich. 
19. Gegenstand und Zweck der 
Verarbeitung 
19.1 Der Auftrag des Partners als 
Auftraggeber an die AL Kompass als 
Auftragnehmer beinhaltet folgende 
Leistungen und/oder Produkte: 
a) Advision360-Technologie 

Advision360 ist eine Plattform für Finanz- 
und Versicherungsberater zur Unterstützung 
bei einer individuellen Kundenberatung im 
Bereich der Finanz- und Vorsorgeberatung 
(Planung der Altersvorsorge, Ruhestands-
planung, Absicherung von finanziellen 
Risiken, Finanzplanung, u.v.m.).  
Mit der Advision360-Technologie kann der 
Berater eine ganzheitliche Kundenberatung 
zu Vorsorge- und Finanzthemen 
durchführen. Von der Erhebung des 
Kundenbedarfes bis hin zur automatisierten 
Lösungsfindung wird der gesamte 
Beratungsprozess Schritt für Schritt 
abgebildet. Die Ergebnisse der Analyse 
werden mit ansprechenden, leicht 
verständlichen Grafiken visualisiert und 
automatisch in einem Analysedokument 
zusammengefasst, welches direkt an den 
Kunden versandt werden kann. Die 
Software ist als webbasierte Software-as-a-
Service (SaaS) auf einer eigenständigen 
Webseite integriert und kann gegen eine 
monatliche und/oder jährliche Lizenzgebühr 
über jeden gängigen Browser genutzt 
werden.  
19.2 Folgende Datenarten sind regel-
mäßig Gegenstand der Verarbeitung: 
• Finanzdaten 
• Kundendaten (Adressdaten) 
19.3 Folgender Kreis der von der Daten-
verarbeitung betroffenen Personen liegt 
regelmäßig vor: 
• Interessenten/innen 
• Kunden/innen 
• Finanz- /Versicherungsberater 

(Anwender) 
20. Unterauftragnehmer 
20.1 Der Auftragsnehmer nimmt für die 
Verarbeitung von Daten im Auftrag des 
Auftraggebers Leistungen von Dritten in 
Anspruch, die in seinem Auftrag Daten 
verarbeiten („Unterauftragnehmer“). 
20.2 Die relevanten Unterauftragnehmer 
für die Leistungen und/oder Produkte, 
über welche ein Vertragsverhältnis im 
Sinne von Ziffer 2.2 besteht, werden dem 
Auftraggeber auf Anforderung mitgeteilt 
(Textform ausreichend). 
20.3 Der Auftragnehmer und der jeweilige 
Unterauftragnehmer haben einen Vertrag 
über die Verarbeitung von Daten im Auf- 
trag gemäß Art. 4 Nr. 8 und Art. 28 
DSGVO geschlossen. Auf diese 
Vereinbarung wird im Hinblick auf die 
Datenvereinbarung verwiesen.


